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1 Prüfungsauftrag

An die Stiftung Bildung, Berlin

Der Vorstand der Stiftung Bildung, Berlin, hat uns in seiner Sitzung am 13. Dezem-

ber 2024 zum Abschlussprüfer gewählt. Demgemäß beauftragte uns Frau Katja Eli-

sabeth Ilse Hintze als Vorstandsvorsitzende der Stiftung mit Schreiben vom 7. Mai

2025, den

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

des Stiftung Bildung,

Berlin,

– nachfolgend auch Stiftung Bildung genannt –

unter Einbeziehung der Buchführung zu prüfen. Es handelt sich um eine freiwillige

Prüfung gemäß §§ 317 ff. HGB. 

Der Prüfungsauftrag wurde auftragsgemäß nach § 8 Abs. 2 des Berliner Stiftungs-

gesetzes (StiftG Bln) erweitert um die Prüfung der Erhaltung des Stiftungsvermö-

gens im Sinne von § 3 Abs. 3 StiftG Bln sowie der satzungsgemäßen Verwendung

der Stiftungsmittel. Hierbei waren die „Stiftungsrechtlichen Hinweise für Abschluss-

prüfer zur Prüfung der Jahresabschlüsse von Stiftungen“ der Senatsverwaltung für

Justiz, Stand 07/2023, zu beachten.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten – auch im

Verhältnis zu Dritten – die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfe-

rinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die diesem Bericht

als abschließende Anlage beigefügt sind. Wir verweisen ergänzend auf die dort in

Ziffer 9 enthaltenen Haftungsregelungen und auf den Haftungsausschluss gegen-

über Dritten. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Ab-

schlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den

vorliegenden Bericht. Er wurde unter Beachtung berufsüblicher Grundsätze und des

Prüfungsstandards IDW PS 450 n. F. (10.2021) verfasst.
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2 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Wir haben dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 der Stiftung Bildung, Ber-

lin, in der Fassung der Anlagen I bis III den folgenden uneingeschränkten Bestäti-

gungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stiftung Bildung, Berlin

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Stiftung Bildung, Berlin, – bestehend aus der

Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang ein-

schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stiftung Bildung zum 31. De-

zember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar  bis zum

31. Dezember 2024.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-

wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317

HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt

„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unse-
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res Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stiftung un-

abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-

rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass

die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-

schlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen

Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stif-

tung Bildung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die

internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen

ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung

eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen Darstellungen

aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und

Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, die Fähigkeit der Stiftung Bildung zur Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zu-

sammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,

anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-

zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenste-

hen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für
die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-

abschluss  als  Ganzes  frei  von  wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von

dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-

len, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,

dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-

tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer-

den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-

abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflus-

sen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine

kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen

im Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen

und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-

langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundla-

ge für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Hand-

lungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist

höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche

Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammen-

wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun-

gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses re-

levanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den

gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-

fungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Stiftung abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-

genden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetz-

lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
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der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-

weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder

Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stiftung zur

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-

tet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss

aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser

Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der

Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-

fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu

führen, dass die Stiftung Bildung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen

kann.

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen-

den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss un-

ter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage der Stiftung vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-

planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-

stellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die

wir während unserer Prüfung feststellen. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Erweiterung der Jahresabschlussprüfung
aufgrund § 8 Abs. 2 Berliner Stiftungsgesetz

Wir haben die Erhaltung des Stiftungsvermögens zum Bilanzstichtag 31. Dezember

2024 und die satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel im Geschäftsjahr

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung wurden in allen wesentlichen Belangen das Stiftungsver-

mögen zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 erhalten und die Stiftungsmittel im
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Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 satzungsgemäß verwen-

det.

Wir haben unsere Prüfung aufgrund von § 8 Abs. 2 Berliner Stiftungsgesetz (StiftG

Bln) unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE)

3000 (Revised) durchgeführt. Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft die Anforderungen des IDW Qualitätsmanagementstandard: Anforderungen

an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022))

an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung

für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die

Unabhängigkeit haben wir eingehalten. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-

schriften und Grundsätzen ist nachfolgend weitergehend beschrieben. Wir sind der

Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeig-

net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile hierzu zu dienen.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Erhaltung des Stiftungsvermö-

gens und die satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel sowie für die Vor-

kehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob in allen we-

sentlichen Belangen das Stiftungsvermögen zum Bilanzstichtag erhalten und die

Stiftungsmittel im Geschäftsjahr satzungsgemäß verwendet wurden, sowie einen

Vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile in Bezug auf die Erhaltung des Stif-

tungsvermögens und die satzungsmäßige Verwendung der Stiftungsmittel beinhal-

tet.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine

kritische Grundhaltung.

Berlin, 6. Oktober 2025

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Berlin

gez. Nilgün Cekme
Nilgün Cekme

Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

gez. Joris Pelz
Joris Pelz

Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
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3 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung sowie der aus Bilanz, Gewinn-

und Verlustrechnung bestehende Jahresabschluss (Anlagen I bis III). Der vorliegen-

de Jahresabschluss wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften auf-

gestellt. Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des

Jahresabschlusses waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a

und der §§ 284 bis 288 HGB. Die Prüfung erstreckte sich darauf, ob die für die

Rechnungslegung anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften einschließ-

lich der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet worden

sind. 

Auftragsgemäß haben wir unsere Prüfung um die Prüfung der Erhaltung des Stif-

tungsvermögens und der satzungsgemäßen Verwendung der Stiftungsmittel gemäß

§ 8 Abs. 2 StiftG Bln erweitert. Über diese Prüfung berichten wir in Tz. 6 (Feststel-

lungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages nach § 8 Abs. 2 StiftG Bln) ge-

sondert.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu

den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üb-

licherweise Rückwirkungen auf die dargestellten Prüfungsgegenstände ergeben. Ei-

ne Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbeson-

dere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Ge-

genstand unseres Prüfungsauftrags. 

Die gesetzlichen Vertreter der Stiftung sind für die Buchführung, die Aufstellung des

Jahresabschlusses und die dazu eingerichteten internen Kontrollen sowie die uns

gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von den gesetz-

lichen Vertretern vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen

unserer pflichtgemäßen Prüfung unter Einbeziehung der Buchführung zu beurteilen.

Die Jahresabschlussprüfung und die Fertigung des Prüfungsberichtes erfolgten mit

Unterbrechungen in den Monaten Juli und August 2025 in unseren Büroräumen in

Berlin und Erfurt. 
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Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von den

gesetzlichen Vertretern und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig er-

bracht worden. Ergänzend hierzu haben uns die gesetzlichen Vertreter in der berufs-

üblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und

in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte,

Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwen-

dungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle

bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind. Vorgänge von

besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach

dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt ge-

worden.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung be-

rufsüblicher Grundsätze sowie der Prüfungsstandards und -hinweise des IDW vor-

genommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hin-

reichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung und der Jahresab-

schluss frei von falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr-

tümern sind.

Die Prüfung hat sich nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des geprüften Unter-

nehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zuge-

sichert werden können.

Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung und

Jahresabschluss in ausreichendem und geeignetem Umfang eingeholt. Die Prüfung

umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliede-

rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter

sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der

Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prü-

fungsurteil bildet.

Die von uns durchgeführte Prüfung hielt sich in dem für die Untersuchung der Be-

weiskraft der Buchführung erforderlichen und für die Prüfung von Ausweis, Nach-

weis und Angemessenheit der Wertansätze der Bilanzposten gebotenen Rahmen.
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Auf dieser Basis haben wir die Prüfung des Jahresabschlusses unter Beachtung der

Grundsätze gewissenhafter Berufsausübung mit der Zielsetzung angelegt, wesent-

liche falsche Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern be-

zügllich der gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung zu erkennen, die sich

auf die Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage i. S. d. § 264 Abs. 2 HGB wesentlich aus-

wirken, jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung.

Grundlage unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer

Prüfungsstrategie und eines darauf abgestimmten Prüfprogramms mit dem Ziel,

ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen, um das Prüfungsrisiko auf

ein vertretbar niedriges Maß zu reduzieren. Die Prüfungsstrategie basiert auf der

Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds des Unternehmens sowie

seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken. Sie wird darüber hinaus von der Grö-

ße und Komplexität des Unternehmens und der Wirksamkeit seines rechnungsle-

gungsbezogenen internen Kontrollsystems beeinflusst. Die hieraus gewonnenen Er-

kenntnisse haben wir bei der Auswahl und dem Umfang unserer analytischen Prü-

fungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsicht-

lich der Bestandsnachweise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im

Jahresabschluss berücksichtigt (Prüfprogramm).

In Anbetracht der überschaubaren Größe des Unternehmens und der Übersichtlich-

keit seiner Verfahrensabläufe haben wir im vorliegenden Fall im Wesentlichen Ein-

zelfallprüfungen durchgeführt. Dabei haben wir folgende Prüfungsschwerpunkte ge-

setzt bzw. erwähnenswerte Prüfungshandlungen vorgenommen:

– Eintritt und Genauigkeit der Umsatzerlöse/der Erträge aus Zuwendungen

und Spenden einschließlich korrespondierender Verbindlichkeiten für

nicht verwendete Spenden sowie

– Vollständigkeit und Genauigkeit der Personalaufwendungen.

Im Rahmen ihrer Beurteilung haben wir die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-

zogenen internen Kontrollsystems sowie die zugrunde liegenden Prozessabläufe ge-

prüft. Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des internen Kontrollsys-
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tems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Ein-

zelfallprüfungen berücksichtigt. Den Umfang unserer Einzelfallprüfungen haben wir

durch bewusste Auswahl bestimmt. Die Auswahl wurde so vorgenommen, dass sie

der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rech-

nung trägt und es ermöglicht, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungs-

vorschriften ausreichend zu prüfen.

Sowohl bei der Planung und Durchführung der Prüfung als auch bei der Beurteilung

der Auswirkungen von identifizierten falschen Darstellungen auf den Jahresab-

schluss haben wir das Konzept der Wesentlichkeit beachtet; ferner wurden auch

Feststellungen aus vorangegangenen Jahresabschlussprüfungen berücksichtigt. 

Im Rahmen der Nachweisprüfung wurden Engagementbestätigungen der Kreditinsti-

tute eingeholt.

Auf die Einholung schriftlicher Auskünfte von Rechtsanwält*innen haben wir auf-

grund fehlender Anhaltspunkte für anhängige Rechtsstreitigkeiten und entsprechen-

der Auskünfte der gesetzlichen Vertreter sowie fehlender Hinweise in der Vollstän-

digkeitserklärung verzichtet.

Saldenbestätigungen von Lieferant*innen haben wir auf Basis unserer Risikobeurtei-

lung und unter Berücksichtigung der verfügbaren Prüfungsnachweise nicht einge-

holt. Wir haben uns durch alternative aussagebezogene Prüfungshandlungen eine

hinreichende Prüfungssicherheit verschafft.

In der Prüfungsplanung haben wir neben dem oben beschriebenen Prüfungsansatz

den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeiter*innen festgelegt. 

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen

sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.
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4 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne

Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete

Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Die Organisation des Rechnungswe-

sens ist den Verhältnissen der Stiftung angemessen. Die Buchführung und die wei-

teren geprüften Unterlagen einschließlich des Belegwesens der Stiftung entspre-

chen damit nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen gesetzlichen Vorschriften einschließlich der deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Einwendungen.

4.1.2 Jahresabschluss

Ausgangspunkt der Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneinge-

schränkten Bestätigungsvermerk vom 21. August 2024 testierte Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2023; er wurde mit Beschluss des Kuratoriums vom 13. Dezem-

ber 2024 festgestellt.

Im Jahresabschluss der Stiftung Bildung wurden alle für die Rechnungslegung gel-

tenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung beachtet. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind

ordnungsgemäß aus der Buchführung entwickelt. Die gesetzlich vorgeschriebenen

Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden beachtet.

Die Gliederung der Bilanz (Anlage I) erfolgt gemäß § 266 HGB. Die Gewinn- und

Verlustrechnung (Anlage II) wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß

§ 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Der Anhang (Anlage III) ist klar und übersichtlich. Alle

gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernom-

menen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig

und zutreffend dargestellt.
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Hinsichtlich der Prüfungsschwerpunkte haben sich keine Einwendungen ergeben.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen in allen wesent-

lichen Belangen den deutschen gesetzlichen Vorschriften.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem Be-

stätigungsvermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss ins-

gesamt, d. h. im Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie

Anhang unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-

und Ertragslage der Stiftung vermittelt.

4.2.2 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Be-

wertungsmethoden wurden beibehalten, ebenso wurden bestehende mögliche Aus-

weiswahlrechte in Übereinstimmung zum Vorjahr vorgenommen. Zu weiteren Einzel-

heiten verweisen wir auf den Anhang.
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5 Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages nach § 8 Abs. 2
StiftG Bln

5.1 Erhaltung des Stiftungsvermögens

Die Grundsätze zur Kapitalerhaltung sind weder durch die Satzung noch durch

sonstige Festlegungen des Vorstandes fixiert. Dementsprechend sind wir bei unse-

rer Beurteilung von der nominellen Kapitalerhaltung als Mindestanforderung ausge-

gangen.

Das Stiftungsvermögen wurde in allen wesentlichen Belangen ungeschmälert in sei-

nem Bestand erhalten. Die Stiftung Bildung hat eine gesonderte Vorsorge zur lang-

fristigen Sicherung der realen Kapitalerhaltung durch Ansammlung entsprechender

Rücklagen  vorgenommen.  Es  bestehen  Ergebnisrücklagen  in  Form  einer  freien

Rücklage im Wert von 454 TEUR. Im Wertpapierdepot bestanden zum Bilanzstich-

tag stille Reserven in Höhe von 5 TEUR (Vorjahr stille Lasten in Höhe von 2 TEUR).

5.2 Verwendung der Stiftungsmittel

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 5.338 TEUR (Vorjahr 5.144 TEUR) für satzungs-

mäßige Zwecke verwendet. Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Hinweise

darauf ergeben, dass sich die Aufwendungen für die Vermögensverwaltung des Stif-

tungsvermögens und der Stiftung Bildung nicht in den notwendigen Grenzen hielten

oder das Gebot der Sparsamkeit nicht eingehalten wurde.

Die zeitweilig für den Stiftungszweck nicht benötigten finanziellen Mittel der Stiftung

Bildung wurden im Rahmen der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage möglichst

zinsbringend angelegt, um langfristig den Erhalt des Stiftungsvermögens zu sichern

sowie aus diesen Erträgen die Stiftungszwecke langfristig verwirklichen zu können.

Die Stiftungsmittel wurden damit in allen wesentlichen Belangen satzungsgemäß

verwendet.
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5.3 Einhaltung der satzungsmäßigen Erfordernisse steuerbegünstigt tätig zu werden

Satzungsgemäß dient die Stiftung Bildung in Erfüllung ihrer Aufgaben ausschließlich

und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne der Abgabenordnung. Unsere

Prüfung hat keine Hinweise ergeben, dass die Stiftung Bildung in ihrer tatsächlichen

Geschäftstätigkeit im Berichtsjahr die Bestimmungen der Abgabenordnung, insbe-

sondere des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“, nicht eingehalten hat.
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6 Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. De-

zember 2024 der Stiftung Bildung, Berlin, erstatten wir in Übereinstimmung mit

§ 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prü-

fungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf

(IDW PS 450 n. F. (10.2021)).

Zu dem von uns erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk verweisen wir auf

Tz. 3 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.

Berlin, 6. Oktober 2025

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Berlin

Nilgün Cekme
Wirtschaftsprüfer

Steuerberater

Joris Pelz
Wirtschaftsprüfer

Steuerberater
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Anlagen



Stiftung Bildung
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V S E I T E

31.12.2024 31.12.2023
EUR TEUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 21.348,00 25

II. Finanzanlagen

1. Wertpapiere des Anlagevermögens 301.253,63 338

2. Sonstige Ausleihungen 219.814,36 219

521.067,99 557

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige Vermögens-
gegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände 234.717,24 750

II. Guthaben bei Kreditinstituten 1.016.119,06 948

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 9.020,11 33

1.802.272,40 2.313
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P A S S I V S E I T E

31.12.2024 31.12.2023
EUR TEUR

A. EIGENKAPITAL

I. Stiftungskapital

1. Errichtungskapital 100.000,00 100

2. Zustiftungskapital 256.090,03 159

356.090,03 259

II. Rücklagen

1. Anke und Dr. Uwe Schäkel Stiftung 320.000,00 450

2. Ergebnisrücklagen 453.583,97 680

773.583,97 1.130

III. Ergebnisvortrag 424.405,27 424

1.554.079,27 1.813

B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR
FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS

Sonderposten aus öffentlichen Fördermit-
teln für Investitionen 3.553,00 0

C. RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen 12.600,00 11

D. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 154.213,98 162
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu

einem Jahr 154.213,98 EUR
(Vorjahr 162 TEUR)

2. Sonstige Verbindlichkeiten 77.826,15 327
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu

einem Jahr 77.826,15 EUR
(Vorjahr 327 TEUR)

232.040,13 489

1.802.272,40 2.313
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Stiftung Bildung
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

2024 2023
EUR TEUR

1. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten

Zuschüsse der öffentlichen Hand zur Fi-
nanzierung laufender Aufwendungen 4.378.453,85 4.173

2. Sonstige Umsatzerlöse 15.339,61 25

3. Sonstige betriebliche Erträge 698.126,13 1.071

5.091.919,59 5.269
4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be-
triebsstoffe und für bezogene Waren 12.111,83 8

b) Aufwendungen für bezogene Leis-
tungen 393.139,64 344

405.251,47 352
5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 2.478.879,39 2.216

b) Soziale Abgaben 504.023,24 429

2.982.902,63 2.645

Zwischenergebnis 1.703.765,49 2.272

6. Erträge aus der Auflösung von Sonder-
posten 868,77 0

7. Abschreibungen auf Sachanlagen 14.619,78 16

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.934.730,90 2.124

Zwischenergebnis -244.716,42 132

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 18.129,96 9

10. Abschreibungen auf Finanzanlagen 0,00 7

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17,98 0

12. Ergebnis nach Steuern, zugleich Jah-
resergebnis -226.604,44 134

13. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr 424.405,27 424

14. Entnahmen aus den Ergebnisrücklagen 226.604,44 0

15. Einstellung in die Ergebnisrücklagen 0,00 -134

16. Ergebnisvortrag 424.405,27 424
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ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024 
 

Stiftung Bildung 
Palais am Festungsgraben 

Am Festungsgraben 1 
10117 Berlin 
Sitz: Berlin 

 
 
I. Allgemeine Angaben 

Der Jahresabschluss der Stiftung für das Jahr 2024 wurde in Anlehnung an die Grundsätze des 
HGB, hier der §§ 238 ff. HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften 
gem. §§ 264 ff. HGB, unter Beachtung der Besonderheiten von Stiftungen erstellt. 

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen entspricht die Größe der Stiftung einer 
kleinen Kapitalgesellschaft. 

Von größenabhängigen Erleichterungen wurde Gebrauch gemacht. 

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde in entsprechender Anwendung des § 264 Abs. 1  
S. 4 HGB verzichtet. 
 
 
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten oder Herstel-
lungskosten (§ 255 Abs. 2 bis 3 HGB) bilanziert. 

Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten, ggf. ver-
mindert um lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, be-
wertet. 

Das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, ggf. vermindert 
um lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, angesetzt. 

Von der Ermächtigung nach § 6 Abs. 2 EStG wurde Gebrauch gemacht. 

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit erforderlich auf den niedri-
geren Wert nach § 253 Abs. 3 HGB abgeschrieben. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem am 
Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. 
 

Das Stiftungskapital ist zum Nennwert angesetzt.  

Die Rückstellungen werden in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beur-
teilung notwendig ist, um alle am Bilanzstichtag ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken. 

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 
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Unter den Rechnungsabgrenzungsposten sind nur Ausgaben und Einnahmen vor dem Bilanz-

stichtag, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, 

ausgewiesen.  

 

 
III. Erläuterungen zur Bilanz 
 

1. Die Finanzanlagen enthalten Anlagen in verschiedene Fonds. Wegen voraussichtlich 

dauernder Wertminderung sind in Vorjahren Abschreibungen vorgenommen worden. 

Wegen nunmehr erfolgter Werterhöhungen wurden im aktuellen Jahr Zuschreibungen 

in Höhe von 5 TEUR vorgenommen. Nicht realisierte Kursverluste liegen zum Jahres-

ende nicht mehr vor. 

2. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht. 

3. Das Errichtungskapital beträgt 100.000,00 EUR, es gab bis zum Stichtag Zustiftungen 

in Höhe von insgesamt 256.090,03 EUR. 

4. Die Stiftung hat im Jahr 2020 eine Zuwendung von der Anke und Dr. Uwe Schäkel 

Stiftung in Höhe von 700 TEUR erhalten, die als Verbrauchsfonds ausgestaltet ist. 

Damit wurde das verbrauchbare Vermögen der Stiftung Bildung erhöht. Der Verbrauch 

soll innerhalb von 10 Jahren erfolgen. Die jährlich zur Verwirklichung des Stiftungs-

zwecks zu verausgabenden Mittel sollen zwischen 50 TEUR und 100 TEUR liegen. In 

2024 wurden Mittel in Höhe von 130 TEUR der entsprechenden Rücklage entnom-

men, nachdem im Jahr 2023 nur 20 T€ entnommen worden sind. 

5. Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. 

 

 

IV. Sonstige Angaben 

 

1. Die Stiftung Bildung hat folgende Organe: 

 Vorstand 

 Stiftungsversammlung 

 Kuratorium 

 

Der Vorstand ist geschäftsführendes Organ der Stiftung Bildung. 

 

Die Stiftungsversammlung besteht aus den Gründungsstiftenden und Stiftenden. Die 

Feststellung der Mitgliedschaft erfolgt durch den Vorstand. Die Versammlung wählt und 

berät die Mitglieder des Kuratoriums. 

 

Das Kuratorium der Stiftung Bildung ist das satzungsmäßige Kontrollorgan. Zusätzlich 

berät, unterstützt und begleitet es den Vorstand bei seiner Tätigkeit und entscheidet in 

Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. Die Mitglieder des Kuratoriums sind 

ehrenamtlich tätig. 
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Im Jahr 2024 waren durchschnittlich 64,5 Arbeitnehmer beschäftigt. 

 

Sonstige langfristige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht. 

 

Der Jahresabschluss wurde unter vollständiger Verwendung des Jahresergebnisses 

und des Gewinnvortrages aufgestellt. Das negative Jahresergebnis 2024 in Höhe von 

227 TEUR wird aus der freien Rücklage entnommen. 

 

 

Berlin, 24. September 2025 

 
 gez. Katja Elisabeth Ilse Mathilde Hintze gez. Andreas Joseph Maria Kessel 
 Vorstandsvorsitzende Vorstand 

 
 
 gez. Dr. Rainald Felix Ernst Heinrich Manthe gez. Vera-Maria Buttermann 
 Vorstand Vorstand 





Stiftung Bildung
Berlin

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stiftung Bildung, Berlin

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Stiftung Bildung, Berlin, – bestehend aus der

Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang ein-

schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stiftung Bildung zum 31. De-

zember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar  bis zum

31. Dezember 2024.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-

wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317

HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt

„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unse-

res Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stiftung un-

abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-
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rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass

die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-

schlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen

Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stif-

tung Bildung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die

internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen

ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung

eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen Darstellungen

aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und

Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, die Fähigkeit der Stiftung Bildung zur Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in

Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,

anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-

zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenste-

hen.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für

die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-

abschluss  als  Ganzes  frei  von  wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von

dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-

len, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,

dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-

tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer-

den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-

abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflus-

sen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine

kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen

im Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen

und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-

langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundla-

ge für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Hand-

lungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist

höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche

Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammen-

wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun-

gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
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• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses re-

levanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den

gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-

fungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Stiftung abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-

genden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetz-

lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung

der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-

weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder

Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stiftung zur

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-

tet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss

aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser

Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der

Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-

fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu

führen, dass die Stiftung Bildung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortfüh-

ren kann.

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen-

den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss un-

ter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage der Stiftung vermittelt.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-

planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-

stellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die

wir während unserer Prüfung feststellen. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Erweiterung der Jahresabschlussprüfung

aufgrund § 8 Abs. 2 Berliner Stiftungsgesetz

Wir haben die Erhaltung des Stiftungsvermögens zum Bilanzstichtag 31. Dezember

2024 und die satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel im Geschäftsjahr

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung wurden in allen wesentlichen Belangen das Stiftungsver-

mögen zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 erhalten und die Stiftungsmittel im

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 satzungsgemäß verwen-

det.

Wir haben unsere Prüfung aufgrund von § 8 Abs. 2 Berliner Stiftungsgesetz (StiftG

Bln) unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements

(ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt. Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätsmanagementstandard: Anforderun-

gen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1

(09.2022)) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Be-

rufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforde-

rungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten. Unsere Verantwortung nach

diesen Vorschriften und Grundsätzen ist nachfolgend weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-

chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile hierzu zu die-

nen.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Erhaltung des Stiftungsvermö-

gens und die satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel sowie für die Vor-

kehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.
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Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob in allen we-

sentlichen Belangen das Stiftungsvermögen zum Bilanzstichtag erhalten und die

Stiftungsmittel im Geschäftsjahr satzungsgemäß verwendet wurden, sowie einen

Vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile in Bezug auf die Erhaltung des Stif-

tungsvermögens und die satzungsmäßige Verwendung der Stiftungsmittel beinhal-

tet.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine

kritische Grundhaltung.

Berlin, 6. Oktober 2025

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Berlin

Nilgün Cekme
Wirtschaftsprüfer

Steuerberater

Joris Pelz
Wirtschaftsprüfer

Steuerberater
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Stiftung Bildung
Berlin

Grundlagen

1. Rechtliche Grundlagen

Name Stiftung Bildung

Sitz Berlin

Rechtsform Stiftung des bürgerlichen Rechts

Errichtung der Stiftung Bildung 24. September 2012

Satzung vom 24. September 2012; in der Fassung
vom 24. Januar 2023

Organe der Stiftung Bildung Vorstand

Stiftungsversammlung

Kuratorium

Vorstand Katja Elisabeth Ilse Mathilde Hintze, Vor-
standsvorsitzende

Andreas Joseph Maria Kessel

Dr. Rainald Felix Ernst Heinrich Manthe

Vera-Maria Buttermann

Zweck der Stiftung Bildung Die Stiftung Bildung dient der Förderung
der Bildung und Erziehung sowie des bür-
gerschaftlichen Engagements zugunsten
gemeinnütziger Zwecke durch die Verbes-
serung der Bedingungen für die pädago-
gische Begleitung und Bildung von Kindern
und Jugendlichen.

Anlage V/1



Geschäftsjahr Kalenderjahr

Feststellung des Vorjah-
resabschlusses und 
Entlastung des Vor-
standes durch Beschluss des Kuratoriums vom

13. Dezember 2024

Steuerliche Verhältnisse Finanzamt für Körperschaften I, Berlin

Steuernummer 27/641/02475

Körperschaftsteuer-Freistellungsbescheid
für die Kalenderjahre 2020 bis 2022 vom
4. März 2024

2. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die Stiftung Bildung hat am 26. August 2020 eine Zuwendung von der Anke und

Dr. Uwe Schäkel Stiftung in Höhe von 700 TEUR erhalten. Die Zuwendung erhöht

das verbrauchbare Vermögen der Stiftung Bildung. Die gesamte Zuwendung soll mit

Ablauf von 10 Jahren nach Zugang zur Verwirklichung des Stiftungszwecks ver-

braucht werden. Die jährlich zur Verwirklichung des Stiftungszwecks zu verausga-

benden Mittel sollen zwischen 50 TEUR und 100 TEUR liegen. In 2023 wurden Mit-

tel in Höhe von 130 TEUR verwendet.

Anlage V/2






		2025-10-07T16:16:53+0200
	Moxis eSignaturePlatform
	Christoph Joris Pelz


		2025-10-07T16:19:22+0200
	Moxis eSignaturePlatform
	Nilgün Cekme




